
 

SV Lokomotive Blankenburg 1949 e.V. 

Abteilung Tennis 

 

Nutzungsordnung Vereinsheim der Tennisanlage am Heidelberg 15 

außerhalb des Hauptzweckes 

 

 

1. Die Abteilung Tennis des SV Lok Blankenburg 1949 e.V. stellt auf Antrag das Vereinsheim 

im Heidelberg 15 zur privaten Nutzung zur Verfügung. Für die Nutzung wird ein Nutzungsentgelt zur Deckung 

der von der Abteilung Tennis zu tragenden Kosten für die Unterhaltung der Anlage erhoben. 

 

2. Die Nutzungsgebühr beträgt pro Kalendertag: 

Nutzen durch Mitglieder der Abteilung Tennis:  €50.00 

Nutzung durch Mitglieder des SV Lok Blbg.:  €80.00 

Nutzung durch Vereinsfremde:    €100.00 

Nutzung für Vereinszwecke durch Vereinsvorstand oder andere Abteilungen ist kostenfrei.   

In den Nutzungsgebühren sind Nebenkosten, wie Heizung und Strom enthalten.   

Änderung der Höhe der Nutzungsgebühr bedürfen des Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

3. Vereine, Vereinigungen und Privatpersonen können Antragsteller einer Nutzung sein, 

wenn mit der beabsichtigten Veranstaltung Einrichtungen nicht zweckentfremdet genutzt werden und durch 

Lärm, Alkohol- und/oder  Drogenkonsum die allgemeinen Regeln des Anstandes nicht verletzt der die 

Sicherheit gefährdet wird. 

 

4. Die Nutzung des Vereinsheimes erfolgt auf eigene Gefahr. D.h. für Verlust von Geld oder  

geldgleichen Dingen, Garderobe und anderen mitgeführten Gegenständen der Nutzer haftet die Abteilung 

nicht. Sie kommt auch nicht für Schäden auf, die die Nutzer im Zuge der Nutzung davontragen. Es sei denn, 

die Abteilung hat nachweislich Schadenursachen infolge Vorsatzes grober Fahrlässigkeit zu vertreten. Die 

Nutzer des Vereinsheimes haften der Abteilung Tennis gegenüber für alle Schäden, die sie schuldhaft im 

Zuge der Nutzung des Vereinsheimes herbeiführen. Schäden, die durch Nutzung des Vereinsheimes 

entstanden sind, sind unverzüglich der Abteilungsleitung Tennis zu melden. 

 

5. Das Vereinsheim ist nach der Nutzung in gereinigtem Zustand zu übergeben. 

Übernahme und Rückgabe an Vereinsfremde Nutzer erfolgt persönlich anhand eines Mietprotokolles. 

 

6. Die Nutzungsordnung gilt ab dem 01.04.2018 

 

 

 

Datum: …………………. Unterschrift Abteilungsleiter Tennis: ……………………………………….. 

 


